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 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Bei Verwendung eingezahlter Beträge vor der Anmeldung für andere Zwecke haften die Geschäftsführer für die

unrichtige Erklärung, mit der sie diese Verwendung verschweigen, weil sonst die Gesellschaft nicht eingetragen würde;

sie können sich aber bei zweckmäßigen Investitionen (gegenüber der Gesellschaft) entlasten, wenn derselbe Schaden

auch bei späterer Anschaffung eingetreten wäre.
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